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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Auch zahlreiche Kantonsverfassungen werden heutigen Gegebenheiten angepasst. So
trat im Aargau anfangs 1982 eine neue Verfassung in Kraft. Dagegen lehnten in Genf die
Stimmbürger und in Basel-Stadt der Regierungsrat für den jetzigen Zeitpunkt eine
Gesamterneuerung ab. In Graubünden wünschte der Grosse Rat zwar eine
Totalrevision, aber nur in der unverbindlichen Form eines Postulates und ohne zeitliche
Bindungen. Im Tessin erarbeitete eine Expertenkommission neue Verfassungsartikel,
während in Uri ein Verfassungsrat vorerst «Mängellisten» für das bisher Gültige
zusammentrug und in Glarus ein umfangreicher Kommentar zum bereits früher
publizierten Verfassungsprojekt einer vorberatenden Kommission erschien. Die
augenfälligsten Fortschritte erreichten 1982 zwei Stände der Nordwestschweiz: Der
Baselbieter Verfassungsrat schickte das Ergebnis seiner Debatten in die
Vernehmlassung, an der sich alle Einwohner des Kantons beteiligen können. Der
Solothuner Verfassungsrat hofft, bis Mitte 1984 ungefähr gleich weit zu sein mit seinen
Vorarbeiten. Seine Sitzungen wie auch die seiner Kommissionen sind öffentlich. Zudem
warb er mit einer populär aufgemachten «Verfassigs-Zytig» in weiten Kreisen für seine
Anliegen, was da und dort als staatliche Propaganda kritisiert wurde. Über wichtige
Einzelfragen soll im Kanton Solothurn der Souverän Zwischenentscheide fällen, zum
Beispiel über die Wünschbarkeit eines Ombudsmannes. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.12.1982
BEAT JUNKER

Das nationale Parlament hiess Teilrevisionen der Verfassungen der Kantone Zürich,
Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Wallis, Genf und Jura gut.
Dabei wurde, dies eine Seltenheit, im Fall der Genfer Verfassung auch materiell zu einer
Neuerung Stellung genommen: Der Aargauer Ständerat Reimann (svp) gab seinem
Erstaunen darüber Ausdruck, dass sich der Kanton Genf den Verfassungsauftrag
gegeben hat, mit seinen Staatsbetrieben auf dem liberalisierten
Telekommunikationsmarkt aktiv zu werden. In der Herbstsession wurden auch
Verfassungsteilrevisionen der Kantone Nidwalden, Basel-Land, Thurgau und Genf
sanktioniert. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.06.2000
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz
resp. Mischsystem) vorzulegen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER
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In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER

In Basel-Stadt wurde die Vernehmlassung über einen Vorentwurf für eine neue
Kantonsverfassung abgeschlossen. Mit Ausnahme der Einführung des
Ausländerstimmrechts, der Mutterschaftsversicherung (welche mit dem positiven
Ausgang der Volksabstimmung auf Bundesebene ohnehin obsolet wurde) und der
Parteienfinanzierung stiessen alle Neuerungen auf breite Zustimmung. Die zweite
Lesung nahm der Verfassungsrat im November auf. Um nicht das gesamte Projekt zu
gefährden, strich er das Ausländerstimmrecht wieder. In Luzern schloss die
Verfassungskommission ihre Arbeit ab und übergab ihren Vorschlag der Regierung,
welche eine Vernehmlassung durchführte. Die Kommission hatte unter anderem
beschlossen, das Ausländerstimmrecht nur in der fakultativen kommunalen Form
aufzunehmen und diesen Vorschlag bloss als Variante dem Volk vorzulegen. In der
Vernehmlassung wurden die wichtigsten angestrebten materiellen Änderungen
(Ausländerstimmrecht, Stimmrechtsalter 16, Kompetenz des Parlaments,
nichtchristliche Kirchen als öffentlich-rechtliche Anstalten zu anerkennen) von den drei
bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP abgelehnt. In Zürich wurde anfangs Jahr die
Vernehmlassung über den Vorentwurf für eine neue Verfassung abgeschlossen; im
Sommer führte der Verfassungsrat die zweite Lesung des bereinigten Entwurfs durch.
Dabei berücksichtigte er insbesondere auch das Anliegen der FDP, Grundsätze, welche
bereits in der Bundesverfassung enthalten sind, nicht auch noch in die
Kantonsverfassung aufzunehmen (namentlich Grund- und Sozialrechte). Im Oktober
verabschiedete der Verfassungsrat den Entwurf gegen den Widerstand der SVP
zuhanden der Volksabstimmung. Im Kanton Schwyz beantragte die Regierung, eine
Totalrevision der Verfassung in Angriff zu nehmen und dazu eine
Verfassungskommission zu wählen. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.2004
HANS HIRTER

In Basel-Stadt beendete der Verfassungsrat im März die zweite Lesung der neuen
Kantonsverfassung und verabschiedete sie mit 48:3 Stimmen. Gegen den Widerstand
der SVP hiess das Volk am 30. Oktober die neue Verfassung mit einem Ja-Stimmenanteil
von 77% gut. Sie enthält zwei bemerkenswerte Neuerungen im institutionellen Bereich:
Das Parlament wird von 120 auf 100 Mitglieder reduziert, und die Amtsdauer des
Regierungspräsidenten wird von einem auf vier Jahre verlängert. Letzteres geschah
unter anderem auch, um dem Präsidenten einen ähnlichen Bekanntheitsgrad in den
nationalen Medien zu verschaffen wie den Stadtpräsidenten anderer Grossstädte. Das
im Vorentwurf enthaltene Ausländerstimmrecht war 2004, aus Angst vor einer
Abstimmungsniederlage für das gesamte Projekt, wieder aus der neuen Verfassung
eliminiert worden. Immerhin dürfen die beiden Gemeinden Binningen und Riehen
dieses für kommunale Angelegenheiten einführen. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2005
HANS HIRTER
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Rechtsordnung

Bürgerrecht

Im Kanton Basel-Stadt hat die GLP eine Motion eingereicht, die verlangt, dass in der
Schweiz geborene und ständig in der Schweiz lebende Ausländer in Basel-Stadt
kostenlos und automatisch eingebürgert werden sollen, sofern die übrigen Kriterien
erfüllt sind. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.04.2011
NADJA ACKERMANN

Stimm- und Wahlrecht

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER

Die Idee, Ausländern, die seit langer Zeit in der Schweiz ansässig sind, zumindest im
kantonalen und kommunalen Bereich das Stimm- und Wahlrecht zu erteilen, konnte
sich auch im Berichtsjahr nicht durchsetzen. Die Basler Stimmberechtigten lehnten am
12. Juni eine Volksinitiative der Linksparteien für das Stimm- und Wahlrecht für seit
acht Jahren in der Schweiz (davon drei in Basel) wohnende ausländische
Staatsangehörige mit einer Mehrheit von 74 Prozent ab. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.06.1994
HANS HIRTER

Nachdem der Verfassungsrat von Basel-Stadt im Vorjahr das kantonale
Ausländerstimm- und -wahlrecht in den Verfassungsentwurf aufgenommen hatte, zog
die Humanistische Partei ihre im Jahr 2000 eingereichte entsprechende Volksinitiative
zurück. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.04.2004
HANS HIRTER

Der Verfassungsrat von Basel-Stadt hatte im Herbst 2004, aus Angst vor einer
Abstimmungsniederlage für das gesamte Projekt, das Ausländerstimmrecht wieder aus
dem Verfassungsentwurf eliminiert. Immerhin dürfen die beiden Gemeinden Binningen
und Riehen dieses für kommunale Angelegenheiten einführen. Die Stimmberechtigten
hiessen diese Lösung am 30. Oktober gut. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.10.2005
HANS HIRTER

Im Kanton Bern überwies das Parlament eine von Nadja Masshardt (sp) eingereichte,
und auch von der Regierung unterstützte Motion für das Wahlrechtsalter 16 gegen den
Widerstand der SVP und einer Mehrheit der FDP. In Basel-Stadt sprach sich das
Parlament grundsätzlich für eine entsprechende Motion aus, hat diese im Berichtsjahr
aber noch nicht überwiesen. In den Kantonen Aargau, Baselland, Jura und Zürich
lehnten die Parlamente entsprechende Vorstösse der SP resp. der GP ab. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER
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Die Regierung des Kantons Bern beantragte gegen Jahresende eine
Verfassungsänderung für die Senkung des Wahlrechtsalters auf 16 Jahre. Das Parlament
hatte im Vorjahr die Regierung mit einer Motion zu diesem Schritt aufgefordert. In der
Vernehmlassung im Sommer hatte sich gezeigt, dass die Positionen der Parteien
unverändert geblieben waren: SP, GP und EVP sprachen sich für, SVP, FDP, BDP und
EDU gegen die Neuerung aus. In Basel-Stadt, wo das Parlament im Jahr 2007 und im
Januar des Berichtsjahres Vorstösse für eine Senkung des Wahlrechtsalters unterstützt
hatte, legte die Regierung dem Parlament im April einen Antrag auf eine entsprechende
Verfassungsrevision vor. Im Kanton Uri reichten die Jungsozialisten eine Volksinitiative
für das Wahlrechtsalter 16 ein, die in der Folge auch von der Regierung unterstützt
wurde. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2008
HANS HIRTER

Im Kanton Bern sprach sich die Regierung für die Annahme der im Vorjahr
eingereichten Volksinitiative für die Einführung des fakultativen kommunalen
Stimmrechts für Ausländer aus. Eine analoge Volksinitiative wurde auch im Kanton
Luzern eingereicht. In Basel-Stadt reichte ein vor allem aus der Linken formiertes
Komitee eine Volksinitiative für das aktive Stimm- und Wahlrecht für niedergelassene
Ausländer ein, welche seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen. In der Waadt,
welche das obligatorische kommunale Ausländerstimmrecht bereits kennt, lancierte die
Linke eine Volksinitiative für die Ausweitung auf die Kantonsebene. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.08.2009
HANS HIRTER

Die Befürworter des Stimmrechtalters 16 erlitten durchwegs Niederlagen; ihr Anliegen
ist weiterhin einzig im Kanton Glarus verwirklicht. In drei Kantonen sprach sich das Volk
im Berichtsjahr mit klarem Mehr dagegen aus. Das zentrale Argument der Gegner war
überall, dass es nicht angehe, das politische Mündigkeitsalter tiefer anzusetzen als das
zivilrechtliche. 
Im Kanton Basel-Stadt lehnten die Stimmberechtigten die Senkung des
Stimmrechtalters auf 16 Jahre mit einem Neinstimmenanteil von 72 Prozent ab. Von den
Parteien hatten sich lediglich die SP und die GP dafür ausgesprochen. 
Die Urner lehnten eine entsprechende, von der CVP, der SP und der GP unterstützte
Volksinitiative noch stärker (80%) ab. Zuvor hatte der Urner Landrat mit Stichentscheid
der Präsidentin die Volksinitiative zur Annahme empfohlen. 
Im Kanton Bern stimmte im Sommer das Parlament ebenfalls knapp zu, das Volk verwarf
die Senkung des Stimmrechtalters auf 16 Jahre aber mit 75 Prozent Neinstimmen. Dafür
ausgesprochen hatten sich die SP, die GP, die Grünliberalen und die EVP. 
Im Kanton Schwyz war im Entwurf für eine neue Kantonsverfassung ebenfalls das
Stimmrechtalter 16 enthalten. In der Anfangs 2009 abgeschlossenen Vernehmlassung
lehnten die CVP, die SVP und die FDP die Neuerung jedoch ab. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Öffentliche Ordnung

Als erster Kanton führte Baselstadt ein Vermummungsverbot für Demonstranten ein.
Rund 71 Prozent der Stimmenden hiessen ein von der SP mit dem Referendum
bekämpftes kantonales Gesetz gut. Die neuen Strafbestimmungen wurden allerdings mit
zwei staatsrechtlichen Beschwerden (davon eine von der SP) beim Bundesgericht
angefochten, weil sie nach Ansicht der Rekurrenten das Grundrecht der freien
Meinungsäusserung verletzen würden. Im Kanton Zürich forderte die SVP mit einem
Postulat im Parlament ebenfalls ein Vermummungsverbot, und die AP kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative an. Polizeisprecher der Städte Bern und Zürich zeigten
sich demgegenüber an der Einführung eines Vermummungsverbotes nicht interessiert,
da es sich in der Praxis nicht durchsetzen lasse. Der Bundesrat legte in der
Beantwortung einer Interpellation Hess (cvp, ZG) dar, dass er aus Gründen der
Verhältnismässigkeit ein allgemeines bundesweites Vermummungsverbot für
Demonstranten ablehne. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.05.1990
HANS HIRTER

Der Berner Grosse Rat hatte zum zweiten Mal zu der Forderung nach einem
Vermummungsverbot für Demonstranten Stellung zu nehmen. Nachdem er noch 1991
eine Motion knapp abgelehnt hatte, stimmte er nun einer aus Kreisen der SVP, der FDP,
der SD und der EDU stammenden Volksinitiative im Verhältnis 93:81 zu. Die Regierung
hatte sich, wie schon beim erstenmal, dagegen ausgesprochen, da ein
Vermummungsverbot unverhältnismässig und zudem nicht durchsetzbar sei. In Zürich,
wo das Volk im Vorjahr einer Initiative der Freiheitspartei (FP) zugestimmt hatte,
ergaben sich Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung. Der Kantonsrat wies
einen ersten Vorschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurück. Durchsetzen konnte
sich schliesslich das vom Bundesgericht abgesegnete Basler Modell, das bestraft, wer
sich bei bewilligungspflichtigen Manifestationen auf öffentlichem Grund unkenntlich
macht. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Für Aufsehen sorgte die Neuenburger Kantonsregierung, als sie dem offiziellen
Stimmmaterialversand eine Parolenempfehlung für die eidgenössischen Vorlagen vom
September (Ausländergesetz und Asylrecht) beilegte. Der Bundesrat berurteilte dies als
unzulässig, weil die Empfehlung dem mit Steuermitteln finanzierten offiziellen Versand
beigelegt wurde. Die Neuenburger Regierung verteidigte ihr Vorgehen damit, dass dies
in ihrem Kanton schon längere Zeit so gemacht werde. In Unkenntnis dieser Diskussion
legte die Regierung von Basel-Stadt den Abstimmungsunterlagen zur eidgenössischen
Volksabstimmung vom 26. November eine Empfehlung bei und wurde in der Folge von
den Bundesbehörden ebenfalls getadelt. Offenbar besteht diese Praxis nur in diesen
beiden Kantonen. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.2006
HANS HIRTER

Nach mehrjährigen Versuchen in verschiedenen Gemeinden bei eidgenössischen und
kantonalen Volksabstimmungen beschlossen die Genfer Stimmberechtigten, das System
der Stimmabgabe über das Internet (e-voting) definitiv einzuführen. Mehrere Kantone
vereinbarten, die im Kanton Zürich erprobte Lösung zu nutzen, um ihren
Auslandschweizern die elektronische Stimmabgabe zu ermöglichen. Basel-Stadt schloss
einen entsprechenden Vertrag mit Genf ab. 20
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HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.21 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Föderativer Aufbau

Föderativer Aufbau

Die Ohnmacht, in der sich grössere Städte im föderalistischen System ab und zu
befinden, weil sie von bevölkerungs- und strukturschwächeren ländlichen Gebieten
häufig überstimmt werden, brach sich 2014 im Kanton Zürich Bahn in Form einer
kantonalen Interpellation zweier SP-Gemeinderätinnen, die die Stadtregierung über die
Möglichkeiten und Chancen eines Halbkantons "Stadt Zürich" befragten. Auch in Luzern
und in Bern wurde die Idee eines Stadtkantons auf Internetforen und in öffentlichen
Debatten diskutiert. Nachdem ein Vorprojekt für eine mögliche Fusion zwischen den
Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt aufgrund der ablehnenden Mehrheit der
Baselbieter abgeschmettert wurde, dachte man auch in der Stadt Basel laut über die
Idee eines Vollkantons nach. Die Idee, dass städtische Gebiete aufgewertet werden
müssen, ist allerdings nicht neu und hat sich bisher als chancenlos erwiesen (vgl. auch
die Diskussionen um die Reform des Ständemehrs). Es ist durchaus möglich, dass der
Stadt-Land-Graben in Zukunft virulenter wird und solche Diskussionen mit grösserer
Verve geführt werden. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 16.07.2014
MARC BÜHLMANN

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

In Baselland stimmte der Souverän im Verhältnis von 3:2 einer 1985 eingereichten und
von Regierung und Parlament unterstützten Volksinitiative zu, welche verlangte, dass
sich die kantonalen Behörden für eine Aufwertung von einem Halb- zu einem
Vollkanton einsetzen. Der mit 40% überraschend hohe Anteil der Neinstimmen erklärt
sich damit, dass die Befürworter einer Wiedervereinigung mit Baselstadt die Initiative
bekämpft hatten. 22

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.06.1988
HANS HIRTER

Die Kantone versuchten vermehrt, Einfluss auf die nationale Politik zu nehmen. Auf der
einen Seite wurden im Berichtjahr 26 Standesinitiativen eingereicht, auf der anderen
Seite hatte das Parlament noch Ende 2011 beschlossen, jedem Kanton einen
Lobbyistenpass für einen Interessenvertreter zuzusprechen. Die Kantone Genf, Jura,
Wallis, Tessin und Basel-Stadt machten rasch davon Gebrauch und schufen eine
entsprechende Stelle. Verschiedene Kantone überdachten in der Folge ihre Strategie
der Einflussnahme auf Bundesebene. Die Beantwortung von Vernehmlassungen oder
die mehr oder weniger regelmässigen und institutionalisierten Austauschgespräche mit
den Kantonsvertretern im nationalen Parlament wurden vielerorts als zu wenig effizient
betrachtet. Kritiker bezeichneten die Idee eines Kantonslobbying als unsinnig und
systemwidrig. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.01.2012
MARC BÜHLMANN

Als Folge der abgelehnten Kantonsfusion der beiden Basel gewann die Idee eines
Vollkantons oder zumindest einer je doppelten Ständeratsvertretung für Basel-Stadt
und Basel-Landschaft wieder an Fahrt. Bereits 1995 hatte Hans Rudolf Gysin – damals
noch Nationalrat für Basel-Landschaft – eine entsprechende parlamentarische Initiative
eingereicht, die allerdings auch aufgrund des Widerstands der Regierung von Basel-
Stadt gescheitert war. Derselbe Gysin hatte 2014 eine kantonale Initiative eingereicht,
die den Baselbieter Regierungsrat auffordert, eine eidgenössische Volksinitiative zu
lancieren, mit der ein Vollkanton Basel-Landschaft umgesetzt werden soll. Das in der
BaZ als "Schnapsidee" bezeichnete Vorhaben stiess laut einer von derselben Zeitung
bei nationalen Parlamentarierinnen und Parlamentariern durchgeführten Umfrage auf
wenig Wohlwollen. Zwar sei die Wirtschaftskraft der Nordwestschweiz so gross, dass
lediglich zwei Ständeräte die Bedeutung derer nicht widerspiegelten; mit diesem
Argument müssten aber auch andere Kantone eine Auf- oder gar Abwertung bei der
Zahl der Standesvertreter erhalten, was der Idee des Föderalismus widerspreche.
Neben der parlamentarischen Unterstützung auf Bundesebene müsste aber auch der
Nachbarkanton einverstanden sein. Einige Ereignisse im Laufe des Jahres 2015 zeigten
jedoch auf, dass die beiden gewesenen Fusionspartner nicht (mehr) sehr gut
aufeinander zu sprechen sind. So brachten etwa die Sparbeschlüsse der Baselbieter
Regierung zu Lasten der Universität Basel und anderer gemeinsamer Institutionen den
Stadtkanton in Rage. Die Hoffnung, dass die Ablehnung der Fusionsinitiative die
Partnerschaft der beiden Nachbarn voranbringen soll, hatte sich bisher nicht bewährt –
im Gegenteil: Die Fronten zwischen den beiden Basel schienen sich eher noch zu
verhärten. Bereits Ende Mai hatte die Stadtregierung entsprechend signalisiert, dass sie
von der Idee eines Vollkantons Basel-Landschaft nicht viel halte. Die Baselbieter
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DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Regierung, gezwungen durch die gültig eingereichte Initiative von Gysin, sondierte auch
bei den anderen Nachbarkantonen und erhielt von Solothurn, Aargau und Jura
durchgängig abschlägige Antworten. Wann die Initiative der Bevölkerung vorgelegt wird,
war Ende 2015 noch nicht klar. 24

Territorialfragen

La procédure de réunification des deux Bâles est loin d'être achevée. Certes, la
Constituante élue en 1960 a terminé ses travaux le 6 septembre 1968. Mais des
divergences sont apparues quant au mode de la consultation populaire prévue pour
février 1969. L'opposition, assez considérable, qui s'est manifestée à Bâle-Campagne,
refusait de voter séparément sur la constitution et sur les principes directeurs de la
législation. Un recours en droit public, lancé contre les décisions de la Constituante et
des gouvernements, a abouti, et la Constituante devra reprendre ses délibérations. 25

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.12.1968
FRANÇOIS-L. REYMOND

Die jahrzehntelangen Bemühungen um eine Wiedervereinigung der beiden Basel
fanden praktisch ihr Ende in einem eindeutigen Nein der basellandschaftlichen
Stimmbürger zu den vom gemeinsamen Verfassungsrat ausgearbeiteten Vorlagen.
Nachdem das Bundesgericht auf eine Beschwerde aus dem Baselbiet verfügt hatte, dass
auf Grund des basellandschaftlichen Wiedervereinigungsartikels die Verfassung für den
neuen Kanton nicht ohne die ihr beigefügten Hauptgrundzüge der Gesetzgebung in
Kraft treten könne, entschloss sich der Verfassungsrat im Juni, die beiden
Rechtsgrundlagen zwar getrennt zur Abstimmung zu bringen, die beiden
Entscheidungen aber in ihrer Wirkung miteinander zu verkoppeln. Darauf setzten beide
Halbkantone den Volksentscheid auf den 7. Dezember an. Im lebhaften
Abstimmungskampf hoben die Gegner namentlich die wirtschaftliche Erstarkung des
Kantons Baselland seit den 30er-Jahren und die Erfolge der Zusammenarbeit mit
Baselstadt hervor, zudem warnten sie vor den Komplikationen einer langen
Übergangszeit, in welcher die neue Gesetzgebung zu schaffen wäre, die alten Kantone
aber noch weiterzufunktionieren hätten; die Befürworter betonten die
Rationalisierungsmöglichkeiten und das grössere politische Gewicht eines vereinigten
Kantons und machten die Beschwerlichkeit und Ungewissheit der interkantonalen
Kooperation geltend. Während in Baselstadt alle Parteien die Japarole ausgaben,
reihten sich in Baselland im Unterschied zu früheren Abstimmungen auch die
Freisinnigen und die Christlichsozialen in eine bürgerliche Gegnerfront ein. 

Dass der Urnengang allgemein als ein Entscheid für oder gegen die Wiedervereinigung
verstanden wurde, zeigte sich darin, dass sich die Stimmenzahlen in den vier
Sachfragen (Verfassung, Hauptgrundzüge, Wahlgesetz und Geschäftsordnung des
Kantonsrates) nur ganz geringfügig voneinander unterschieden. Baselstadt brachte eine
gegenüber den 30er-Jahren nur um weniges schwächere annehmende Mehrheit auf,
dagegen schlug in Baselland das Verhältnis um: Bei ähnlich hoher Stimmbeteiligung wie
1958 und 1960, als es um die Aufnahme eines Wiedervereinigungsartikels in die
Verfassung gegangen war, verstärkten sich die Gegenstimmen sowohl in den
ablehnenden oberen Bezirken wie vor allem auch im stadtnahen Bezirk Arlesheim, der
in den früheren Entscheiden den Ausschlag gegeben hatte; wenn sich die Baselbieter
Stimmbürger damals mit Dreifünftelmehrheit wiedervereinigungsfreundlich geäussert
hatten, so stimmte nunmehr die durch Zuwanderung und Frauenstimmrecht auf das
Zweieinhalbfache angewachsene Aktivbürgerschaft mit ebensolcher Mehrheit
wiedervereinigungsfeindlich. In Baselstadt wurde die Verfassung bei 44 Prozent
Stimmbeteiligung mit 43'786 zu 22'024 Stimmen angenommen, in Baselland bei 76
Prozent Stimmbeteiligung mit 48'183 zu 33'222 Stimmen verworfen. Die Eindeutigkeit
des Verdikts gab in beiden Halbkantonen Anlass zu Vorstössen für eine Aufhebung der
Wiedervereinigungsbestimmungen in den Kantonsverfassungen, um die darin
vorgesehene Wahl eines zweiten Verfassungsrates, die man als sinnlos betrachtete, zu
vermeiden. Als Ersatz für die Vereinigung wurde eine engere Partnerschaft
vorgeschlagen, ja deren Institutionalisierung durch ein die Kantonsverwaltungen
kontrollierendes Regionalparlament angeregt. Aus Baselstadt ertönte der Ruf nach
Erhebung der beiden Basel zu Ganzkantonen, die durch die Motion Dürrenmatt (lib., BS,
Mo. 10439) im Nationalrat eingereicht wurde. 26
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Dans le Laufonnais, une commission officielle de district a été élue en avril, sur la base
de la loi spéciale bernoise édictée en 1975 ; elle prenait la succession de la commission
sans mandat fondée en 1974. Elle a, d'une part, poursuivi les conversations
commencées l'année précédente avec le gouvernement bernois, et, d'autre part, pris
contact avec les cantons voisins de Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, en présence
chaque fois du chef du département de la justice bernois. Les négociations avec Berne
se sont trouvées au premier plan. Dans sa revendication d'un statut d'autonomie dans
le cadre du canton d'origine, la commission a mis l'accent sur le développement de la
collaboration du Laufonnais avec les cantons voisins, demandant notamment un droit
de participation du district. Afin de connaître les sentiments de la population, on
procéda à un sondage ; il en résulta que la plupart des personnes interrogées
attendaient les avantages les plus importants d'un maintien au sein du canton de Berne
ou d'une liaison avec Bâle-Ville. Dans cette dernière, dont la constitution ne prévoit pas
d'autonomie communale complète, on manifestait une certaine disposition à accorder,
le cas échéant, un règlement spécial au Laufonnais. Ainsi, le district, mis en état de
choisir par Berne, voit-il se dessiner l'alternative suivante : maintien du statu quo avec
quelques améliorations ou rattachement à la métropole du nord-ouest, avec laquelle il
entretient déjà de multiples relations, bien que n'ayant pas de frontière commune. 27

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.04.1976
PETER GILG

Bien que le Laufonnais ne pourra se séparer de l'Etat de Berne que lorsqu'il aura été
formellement admis au sein d'un autre canton, le résultat de la votation du 18 juin a été
interprété comme un refus de rester bernois. La commission du district de Laufon a
intensifié ses pourparlers avec les trois gouvernements cantonaux intéressés. Afin
d'éviter qu'un plébiscite en faveur de l'un des trois voisins ne soit ultérieurement
désavoué par les citoyens du canton choisi, on a souhaité, dans le Laufonnais, que les
trois partenaires possibles consultent au préalable leur opinion publique sous forme de
«votations-tests». Soleure et Bâle-Campagne ont écarté cette procédure, non
seulement pour des raisons juridiques, mais encore pour des motifs politiques. Ils
semblaient craindre, en effet, des complications en matière de bon voisinage. En
revanche, le gouvernement de Bâle-Ville s'est déclaré disposé à soumettre à ses
citoyens, en 1979 déjà, la question de principe du rattachement, rattachement lui-
même nécessitant une révision constitutionnelle. De leur côté, Soleure et Bâle-
Campagne se consacrèrent à des campagnes d'information coordonnées dans le
Laufonnais. L'intérêt croissant que ces deux cantons portent aux problèmes du
rattachement de cette vallée reflète, de l'avis de plusieurs observateurs, leur souci de
préserver une stabilité territoriale dans la Suisse du Nord-Ouest, stabilité qui pourrait
être menacée par une tendance expansionniste de Bâle-Ville au détriment de ses
voisins. 28
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DATUM: 22.12.1978
PETER GILG

A l'abri des passions et même des excès, la procédure destinée à sceller l'avenir et le
sort du Laufonnais va de l'avant. Durant l'année écoulée, deux scrutins ont permis de
choisir le canton avec lequel le projet de traité de rattachement doit être négocié.
Entre le transfert à ce canton et le maintien au sein du canton de Berne, les Laufonnais
auront bientôt à choisir. Le PDC, parti le mieux implanté, recommandait aux citoyens le
rattachement à l'un des deux Bâle comme étant la solution la meilleure. Les partisans
de la fidélité à Berne préconisaient entre autres, pour des raisons tactiques, le transfert
à Soleure. Lors du premier tour de scrutin, on fut surpris de voir Bâle-Ville succomber
avec 16% seulement des voix. Ce vote porta également un coup sérieux aux aspirations
de ce demi-canton urbain quant à sa réunification avec Bâle-Campagne. Lors du
deuxième tour, Bâle-Campagne l'emporta nettement sur Soleure. Seules deux
communes ont voté en majorité pour ce canton. Le canton de Berne, qui ne s'est pas
immiscé dans la campagne précédant la votation populaire, devra s'engager activement
à l'avenir pour tenter de maintenir le Laufonnais au sein de la communauté cantonale.
C'est ce qu'a exigé le Grand Conseil dans une motion qu'il a adoptée, malgré
l'opposition du PDC.

Premier plébiscite: 51% des votants s'étaient prononcés en faveur de Bâle-Campagne,
33% en faveur de Soleure et seulement 16% en faveur de Bâle-Ville. Le taux de
participation s'élevait à 75%. Les chiffres pour le deuxième plébiscite: 64% en faveur
de Bâle-Campagne, 35% en faveur de Soleure. Taux de participation de 78%. 29
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Eine vierzigköpfige Gruppe von bekannten Baslern, darunter auch Politiker wie die
Nationalräte Euler (sp), Hubacher (sp) und Weder (ldu), nahm im April einen neuen
Anlauf zur Zusammenführung der beiden nordwestschweizerischen Halbkantone. Sie
propagierte in ihrem "Manifest für einen Kanton Basel" freilich nicht eine
Wiederauflage der 1969 in der Volksabstimmung am Votum Basellands gescheiterten
Vereinigung, sondern schlugen vor, dass sich Baselstadt – ähnlich wie das Laufental –
um eine Aufnahme in den Kanton Baselland bemühen solle. Erreichen wollen sie ihr Ziel
mit einer kantonalen Volksinitiative, welche allerdings noch nicht lanciert worden ist.
Ein Entwurf dazu wurde im November an die Parteien zur Vernehmlassung geschickt. 30

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.11.1990
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vorgestellte baselstädtische Volksinitiative für ein Beitrittsgesuch
Basels zu Baselland wurde im Herbst lanciert. 31

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.10.1991
HANS HIRTER

In Basel-Stadt empfahl die Regierung die Ablehnung der 1994 eingereichten
Volksinitiative für die Aufwertung zu einem Vollkanton. Sie argumentierte dabei nicht
mehr wie früher, dass damit eine Wiedervereinigung mit Basel-Land verunmöglicht
würde, sondern mit den geringen Erfolgschancen eines derartigen Vorstosses auf
eidgenössischer Ebene. 32

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.1997
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Grossen Rat von Basel-Stadt mit grosser Mehrheit zur Ablehnung
empfohlene Volksinitiative für die Aufwertung zu einem Vollkanton ist von den
Initianten zurückgezogen worden. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.03.1998
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr war der Zusammenschluss der beiden Basel ein präsentes Thema und
die Chancen und Risiken für eine Vereinigung wurden wissenschaftlich geprüft. Als
Folge dieser Studien bildete sich als Gegenbewegung ein Komitee „Baselland bleibt
selbständig“ . Die SVP war in dieser Frage gespalten. Während bereits ein
Zusammenschluss auf dem Papier, in Form eines Modells, für die Baselbieter SVP zu viel
des Guten war, wollte die baselstädtische SVP zumindest die dadurch entstehenden
Synergien prüfen. Im Herbst des Berichtsjahres lancierten die Grünen eine
Volksinitiative zur „Wiedervereinigung beider Basel“. Diese wurde vor allem von der CVP
heftig kritisiert. 34

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.09.2011
DEBORA SCHERRER

Seit Bestehen des Bundesstaates ist es zu keinen Kantonszusammenschlüssen
gekommen. Die Diskussionen um Fusionen einzelner Gliedstaaten haben aber seit
einigen Jahren an Schwung gewonnen. Besonders virulent war die Diskussion einer
möglichen Fusion der beiden Basel. Anfang August – genauer am 3.8. in Erinnerung an
die Schlacht an der Hülftenschanz von 1833, bei der sich die beiden Basel getrennt
hatten – lancierte ein Komitee aus Politikern beider Gliedstaaten je eine Volksinitiative
mit dem Ziel einer Wiedervereinigung. Bei Annahme der Initiativen, die unter dem
Namen „ein Basel“ die Aufnahme eines Fusionsartikels in beide Kantonsverfassungen
forderten, soll ein Verfassungsrat gebildet werden, der eine Fusion, die spätestens in
zehn Jahren vonstattengehen soll, vorbereitet. Die Idee eines Kantons Basel ist nicht
neu; bereits in den 1930er Jahren und 1969 wurden entsprechende Vorstösse an der
Urne verworfen. Die aktuellen Befürworter argumentierten, dass mit der starken
Zusammenarbeit zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt die Kantonsgrenze nicht
mehr der Realität entspreche und die politischen Strukturen angepasst werden
müssten. Das Komitee ist mit Politikern verschiedenster Couleur – ausser der SVP
Baselland waren alle Parteien vertreten – und mit Wirtschaftsvertretern relativ breit
abgestützt. Die grösste Skepsis gegenüber einem Zusammenschluss herrscht im oberen
Baselbiet. Auch innerhalb der meisten Parteien gab es zahlreiche kritische Stimmen. Als
Reaktion auf die Fusionsinitiative lancierten etwa Kreise um den ehemaligen
Wirtschaftskammer-Chef Hans Rudolf Gysin Volksbegehren, mit denen eine bessere
Zusammenarbeit der Kantone der Nordwestschweiz sowie je zwei Ständeratssitze für
die beiden Basel verlangt werden. Für viel Gesprächsstoff sorgte der Entscheid der
Regierungen der beiden Basel, mit einer bereits vor der Fusionsinitiative durch einen
parlamentarischen Vorstoss vorgeschlagenen Fusionssimulation abzuwarten, bis über
die Fusionsinitiative abgestimmt wird. 35

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.11.2012
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kantonsfusionen haben zwar in der Schweiz einen schweren Stand – 1969 war eine
Volksabstimmung für eine Fusion beider Basel und 2002 für eine Fusion der Kantone
Waadt und Genf mit grosser Mehrheit abgelehnt worden – blieben aber auch 2013
Medienthema. So wurden etwa weiterhin die Idee eines Kantons Zentralschweiz oder im
Rahmen der Jurafrage das Gebilde eines Kantons Nordwestschweiz (Arc jurassien)
diskutiert. Auch im Rahmen der 500-Jahr-Feiern der beiden Appenzell war eine
Wiedervereinigung Thema zumindest abstrakt-theoretischer Erörterungen.
Insbesondere die Fusionsbemühungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft waren
aber handfester und bereits 2012 durch die Lancierung von Fusionsinitiativen in beiden
Gliedstaaten angestossen worden. Ende März des Berichtjahrs wurden die Initiativen
mit 4'171 (BL) bzw. 3'621 Unterschriften (BS) eingereicht. Im Kanton Basel-Landschaft
wären 1'500 und im Kanton Basel-Stadt 3'000 Unterschriften nötig; beide
Unterschriftszahlen wurden aufgrund der ursprünglichen Euphorie nicht als
Glanzresultate gewertet. Die Abstimmung dürfte voraussichtlich im Jahr 2014
stattfinden. Bei einem Ja würde ein Verfassungsrat eingesetzt, der dann die
Rahmenbedingungen ausarbeiten würde, die in einen anschliessenden
Zusammenschluss führen sollen. Die Debatte verlief im Berichtjahr eher verworren und
ziemlich leidenschaftslos. Gewarnt wurde vor einer Spaltung der Bevölkerung in der
Frage und vor grossem administrativem Mehraufwand. Kritisiert wurde zudem, dass
keine Vorstudien zur Verfügung stünden, mit denen z.B. die Kostenfolgen einer Fusion
abgeschätzt werden könnten. Eine Simulationsstudie war von beiden
Kantonsregierungen noch 2012 abgelehnt worden; eine private Initiative durch den
Verein „Regio Basilensis“ für eine ebensolche Evaluation scheiterte an fehlenden
Finanzen. Gleichzeitig mit den Fusions-Initiativen wurde auch über drei von alt-
Nationalrat Hans-Rudolf Gysin (fdp, BL) angekündigte Initiativen diskutiert, mit denen
eine verstärkte überkantonale Zusammenarbeit, die Aufwertung beider Basel zu einem
Stand bzw. die Kombination dieser beiden Forderungen durchgesetzt werden sollen.
Gysin verstand seine Begehren als Gegenvorschläge zur Fusionsinitiative, die er im Falle
von echten Gegenvorschlägen auch wieder zurückziehe. Allerdings schob Gysin die
angekündigte Einreichung der Initiativen immer wieder hinaus, was ihm den Vorwurf
der Verschleppung des Fusionsprozesses einbrachte und für reichlich Verwirrung
sorgte. Ende August empfahl die Regierung des Kantons Basel-Landschaft die Fusions-
Initiative schliesslich mit 3:2 Stimmen (Reber, gp und Wüthrich, sp sprachen sich dafür
aus) zur Ablehnung, nachdem sie kurz über einen von Gegnern wie Befürwortern eher
kritisch betrachteten und überraschenden Gegenvorschlag nachgedacht, diese Idee
aber als zu kompliziert wieder verworfen hatte. Man wolle lieber auf eine vertiefte
Partnerschaft setzen. Diese Entscheidung, die aufgrund der verbreiteten
Fusionsskepsis im Kanton Basel-Landschaft nicht wirklich überraschte, wurde von den
Fusionsbefürwortern und den meisten Parteien im Kanton Basel-Stadt mit
Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Ein Ja wäre als Signal für einen Prozess
interpretiert worden, mit dem auch die zukünftige Zusammenarbeit beider Basel hätte
diskutiert werden können. Mitte September beauftragte der Grosse Rat des
Stadtkantons die Regierung mit 73 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung deutlich, einen
Bericht zur Fusionsinitiative auszuarbeiten. Die Regierung selber machte keinen Hehl
daraus, dass sie das Begehren unterstützte. Auf eidgenössischer Ebene wurde ein Ende
2012 eingereichtes, vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlenes Postulat Lehmann (cvp,
BS) (12.4182), das von der Regierung eine Studie fordert, mit der Vor- und Nachteile von
Gebietsreformen aufgezeigt werden, im Plenum noch nicht behandelt. 36

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.2013
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Am 28. September 2014 entschieden sich die Stimmbevölkerungen von Basel-Stadt und
Basel-Landschaft, nicht zu einem einzigen Kanton Basel zu fusionieren. Zur Debatte
gestanden hatte die Einsetzung eines Verfassungsrates, der aus 75 Vertretern des Land-
und aus 50 Vertretern des Stadtkantons hätte bestehen und die Rahmenbedingungen in
einem mehrjährigen Prozess hätte ausarbeiten sollen, die in einen anschliessenden,
noch einmal zur Abstimmung stehenden Zusammenschluss hätten münden können.
Doch nicht einmal diese unverbindlichen Vorarbeiten für eine Fusion fanden die Gnade
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. In der Stadt gab es ein laues Ja; vor allem die
Baselbieter standen einer Fusion aber sehr skeptisch gegenüber. Die Regierung von
Basel-Landschaft hatte sich bereits 2013 mit 3 zu 2 Stimmen gegen das ursprüngliche
Initiativbegehren ausgesprochen. Mitte Januar 2014 gab die Stadt-Regierung die
Empfehlung für ein Fusionsvorprojekt ab. Die Lebensräume seien mit den
Kantonsgrenzen nicht mehr kongruent. 
In der Folge kam es zu einem eigentlichen Hick-Hack um die Abstimmungsvorlage. Zwar
erklärte Ende Januar auch der Baselbieter Landrat die Fusionsinitiative für rechtsgültig
– einzig die SVP stimmte geschlossen gegen den Antrag. Mitte April wurde neben der in
beiden Kantonen gleichlautenden Initiative aber noch ein von der städtischen
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Regiokommission ausgearbeiteter Gegenvorschlag vorgelegt. Dieser sah einen
Verfassungsrat vor, der nicht wie von der Initiative verlangt 120 paritätisch auf die
beiden Kantone aufgeteilte Mitglieder umfassen sollte, sondern deren 100, wobei 40
aus der Stadt und 60 aus dem Baselbiet stammen sollten. Das baselstädtische
Parlament veränderte den Gegenvorschlag Mitte Mai schliesslich auf die Formel 50 zu
75. Auf der einen Seite wurde dies als Geste des Stadtkantons zugunsten einer
wohlwollenden Prüfung durch den Landkanton gedeutet, auf der anderen Seite aber als
Nachbesserung eines demokratischen Murks interpretiert. An den Grundeinstellungen
änderte sich jedoch auch mit dem Gegenvorschlag nichts. Die Regierung von Basel-
Landschaft blieb – mit Ausnahme des Grünen Isaac Reber – bei ihrem Nein. Eine engere
Zusammenarbeit sei sinnvoller als eine Fusion. Trotzdem einigte sich eine Woche
später auch der Baselbieter Landrat knapp auf den Gegenvorschlag. Neben der SVP
äusserten sich dazu auch FDP, BDP und CVP skeptisch. Die emotional angeheizte
Stimmung wurde deutlich, als die SVP während der Debatte statt eines Votums die
Baselbieter Hymne anstimmte und sich die Regierung dabei spontan erhob. Trotz der
kritischen Einwände sprach sich die Mehrheit des Parlments des Kantons Basel-
Landschaft dafür aus, der Bevölkerung den Gegenvorschlag vorzulegen. Da letztlich
beide Kantonsparlamente nach einigen weiteren kleineren aber letztlich erfolglosen
Scharmützeln den Gegenvorschlag auch in zweiter Lesung guthiessen, wurden beide
Initiativen zurückgezogen. In beiden Kantonen stand also nur noch der Gegenvorschlag
zur Abstimmung. Obgleich der Baselbieter Landrat den Gegenvorschlag angenommen
hatte, konnte er sich nicht zu einer Abstimmungsempfehlung durchringen. Obwohl SVP
und FDP für eine Nein-Empfehlung optiert hatten, obsiegte letztlich der
Kompromissvorschlag: Ein Parlament könne nicht zuerst einen Vorschlag gutheissen
und diesen dann zur Ablehnung empfehlen. Die Regierung empfahl mehrheitlich ein
Nein, was im Abstimmungsbüchlein dann auch wesentlich deutlicher sichtbar war als
die  Stimmfreigabe, was wiederum von einigen Befürwortern der Fusion heftig kritisiert
wurde.
Bereits im Vorfeld der Parlamentsdebatten waren Fusionsstudien angeregt worden, um
eine bessere Grundlage für den Entscheid bereitzustellen. Eine Simulationsstudie war
aber schon 2012 von beiden Kantonsregierungen abgelehnt worden und eine durch den
Verein „Regio Basilensis“ angeregte Evaluation scheiterte an fehlenden Finanzen. Grund
für die Ablehnung war, dass es ja noch nicht um eine Fusion gehe, sondern gerade der
geplante Verfassungsrat solche Eckdaten ausarbeiten solle. Umso mehr Interesse
weckten die Untersuchungen, die im Vorfeld der Abstimmung zur Verfügung standen.
Die alljährliche UBS-Studie der kantonalen Wettbewerbsfähigkeit etwa, die in der Regel
als Grundlage für Standortmarketing dient, gewichtete die Werte für beide Basel
zusammen. Sie kam zum Schluss, dass ein fusioniertes Basel noch mehr
Wettbewerbsfähigkeit aufweisen würde als der Stadt-Kanton alleine, der im Jahr 2013
immerhin als drittstärkster Kanton eingestuft worden war. Weil viele Firmen bereits
über die Kantonsgrenzen hinweg vernetzt seien, könnten mit einem kantonalen
Zusammenschluss viele administrative Hürden abgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit
verbessert werden. Im September wies eine weitere Studie der Credit Suisse darauf
hin, dass Basel-Landschaft für Unternehmen steuerlich attraktiver sei als Basel-Stadt,
was bei einer Fusion etwa in Form hoher kommunaler Steuerautonomie berücksichtigt
werden müsste. Die Studie wies zudem darauf hin, dass ein vereinigtes Basel wohl
weniger Mittel aus dem nationalen Finanzausgleich erhalten würde. Eine eindeutige
Empfehlung für oder gegen eine Fusion liess sich von den unabhängigen Evaluationen
allerdings nicht ableiten. Dies kam eher den Fusionsgegnern zupass, da es den
Befürwortern so nicht gelang, mit objektiv fundierten sachlichen Argumenten für ein
Fusionsprojekt zu werben. 
Die Stimmung in der Bevölkerung liess sich bereits an den Fasnachtssujets ablesen,
stiess doch die Kantonsfusion in den Baselbieter Schnitzelbänken grossmehrheitlich auf
starke Ablehnung. Die Fronten im Abstimmungskampf waren ebenfalls früh bezogen.
Die SVP, die sich als Gegnerin auf beiden Seiten der zur Disposition stehenden
Kantonsgrenze profilierte, stellte bereits ein Jahr vor den Baselbieter
Gesamterneuerungswahlen 90 Grossratskandidierende als Botschafter gegen die
Fusion auf. Parteipräsident Oskar Kämpfer (BL, svp) erhoffte sich damit auch bessere
Chancen für die kantonalen Wahlen von 2015. Von den Parteien im Baselbiet sagte auch
die BDP dezidiert Nein zu einer Fusionsprüfung. Die FDP beschloss ebenfalls die Nein-
Parole, wogegen allerdings die Jungfreisinnigen opponierten. Die CVP, in der sich
Befürworter und Gegner die Waage hielten, entschied sich für Stimmfreigabe. Die SP,
die GP und die GLP sowie die EVP, welche ihre Parole gemeinsam mit ihrer Schwester
aus der Stadt fasste, empfahlen den Vorschlag zur Annahme. Im Stadtkanton empfahlen
alle Parteien (SP, GP, FDP, LDP, GLP, EVP und CVP) mit Ausnahme von SVP und BDP ein
Ja zum Vorprojekt für eine Fusion. 
Im Kanton Basel-Landschaft fanden sich während der Abstimmungskampagne, die in
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den Medien praktisch täglich in Meinungsbeiträgen ausgefochten wurde, nur wenige
Befürworter, denen vor allem die CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter
(cvp, BL) eine Stimme gab. Auf der Gegnerseite war ein Komitee ‚Pro Baselbiet‘ mit
umfangreichen Aktionen – darunter etwa die stark umstrittenen Höhenfeuer in fast
allen Baselbieter Gemeinden – sehr aktiv. Der bikantonale Verein ‚Ein Basel‘, der
ursprünglich die Initiativen eingereicht hatte, wurde hingegen lange Zeit kaum
wahrgenommen. Für etwas mehr Wind sorgte ‚Jugend für ein Basel‘, eine Organisation,
der Jungparteien mit Ausnahme der jungen SVP angehörten. Die Meinungen über ein
Fusionsprojekt schienen umso negativer, je weiter weg von der Stadt eine Gemeinde
war. Vor allem die Oberbaselbieter Gemeinden fürchteten bei einer Fusion den Verlust
der eigenen Identität. Eine Verstärkung der Verstädterung durch eine Fusion würde sie
noch stärker an den Rand drängen. Im Gegensatz zum Landkanton verlief der
Abstimmungskampf in der Stadt auffallend emotionslos.  
Wenig überraschend gab es beim Urnengang am 28. September ein deutliches Nein aus
dem Landkanton und lediglich ein lauwarmes Ja in der Stadt. Mit total 68,3% lehnte
eine deutliche Mehrheit der Baselbieter Bevölkerung die Vorstufe für eine mögliche
Fusion ab. In keiner Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft fand sich eine Ja-Mehrheit
und die deutlichsten Nein-Mehrheiten zeigten sich – wenig erstaunlich – im
Oberbaselbiet. In einigen kleineren Dörfern betrug der Nein-Anteil gar über 90%.
Obwohl die Stadtbevölkerung das Projekt mit 54,9% guthiess, war die Idee einer Fusion
beider Basel somit für die nächsten Jahrzehnte wieder vom Tisch. Das Nein wurde auch
damit begründet, dass die Fusionsbefürworter keine klaren Vorteile eines
Zusammengehens aufzeigen konnten und zu wenig stark für ihre Idee aufgetreten
waren. Letztlich sei die Unsicherheit eines Fusionsprojektes zu gross gewesen. In der
Tat schienen Fakten unwichtig, Emotionen dafür umso wichtiger zu sein. Es wurde
weitaus häufiger über Symbolik – von historischen Schlachten über mögliche
Hauptstädte bis hin zur Bewilligung von Höhenfeuern als Mahnmale gegen die Fusion –
als über mögliche zukünftige Projekte diskutiert. Ob das Resultat nun in eine vertiefte
Partnerschaft mündet, wie dies von den Fusionsgegnern immer wieder betont worden
war, bleibt abzuwarten. Die unterschiedlichen Haltungen in den beiden Halbkantonen
dürften eine thematische Partnerschaft eher erschweren. Vielmehr dürften die
während der Kampagne gepflegten, alten Reminiszenzen noch eine Weile kochen und
entfremdend wirken. Freilich hatten auch das Nein der Baselbieter und das Ja der
Baselstädter im Jahr 1969, wo eine Fusion an der Urne abgelehnt worden war, zu
stärkerer Zusammenarbeit geführt. Es scheint zumindest fraglich, ob dies in einer Zeit,
in der die Differenzen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten eher zu wachsen
scheinen, in ähnlichem Umfang möglich sein wird. 
Kurz nach dem Urnengang wurde eine alte Idee wieder aufgewärmt, nämlich den
Landkanton zu einem Vollkanton zu machen. In der Tat war diese Idee seit 1988
Bestandteil der Baselbieter Verfassung. Allerdings waren bisher mehrere Vorstösse in
diese Richtung von Baselbieter wie auch Baselstädter Parlamentariern in Bern erfolglos
geblieben. Auch den neuen Ideen wurden kaum Chancen eingeräumt. Allerdings waren
die Bemühungen in letzter Zeit deshalb gebremst worden, weil eine mögliche Fusion
zur Debatte stand, die nun ja zumindest für einige Jahre wieder vom Tisch ist. Auch Alt-
Nationalrat Rudolf Gysin (BL, fdp) schaltete sich mit einer Regio-Kooperationsinitiative
und einer Vollkanton-Initiative wieder in die Diskussionen ein. 37

Jurafrage

Tandis que dans le Jura-Sud, qui a décidé de rester au sein du canton de Berne, la
formation d'une organisation régionale a été laissée d'abord aux mains des communes,
en revanche, dans le Laufonnais, les autorités cantonales se sont hâtées de créer par
la voix législative une organisation analogue pour cette vallée, cette région ayant
encore le droit de demander son rattachement à un autre canton. A cette occasion, on
a pu utiliser la structure créée, en 1975 déjà, en vue de cette procédure de
rattachement. En même temps qu'il approuvait la modification constitutionnelle
octroyant aussi des droits spéciaux de participation au Laufonnais, le Grand Conseil
bernois adoptait également une loi d'exécution qui, pour la première fois dans
l'histoire moderne de ce canton, institue entre l'Etat et les communes une collectivité
régionale intermédiaire dotée d'attributions propres. En mai déjà, la commission du
district de Laufon avait présenté aux citoyens un rapport sur les avantages et les
inconvénients d'une appartenance à l'un ou l'autre des quatre cantons qui entrent en
ligne de compte (BE, BL, BS, SO). Jusqu'alors, les cantons voisins se sont contentés de
faire des déclarations générales. Cependant, en novembre, 60% des citoyens du
Laufonnais avaient signé une initiative demandant qu'en principe une procédure de
rattachement soit introduite. Pendant ce temps, les conversations avec les divers
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partenaires possibles se sont poursuivies, Bâle-Ville manifestant le plus vif intérêt. Le
Grand Conseil bâlois a approuvé en décembre un rapport de son gouvernement qui
propose d'accorder au Laufonnais un statut juridique analogue à celui octroyé par le
parlement bernois ainsi que de respecter son caractère rural et, provisoirement, sa
législation bernoise, qui ne sera adaptée à celle de Bâle-Ville qu'avec l'accord des
autorités de ce district. La perspective d'une modification territoriale à l'angle Nord-
Ouest de la Suisse suscite une certaine inquiétude, exprimée par le landammann de
Soleure, qui a mis publiquement en garde les Laufonnais au sujet de leur rattachement
à Bâle-Ville. 38

Neben den erbitterten Auseinandersetzungen um den Südjura nahmen sich die
Diskussionen über eine politische Neueingliederung des Laufentals recht harmlos aus.
Das Jahr 1979 brachte noch keinen weiteren entscheidenden Schritt. In Baselstadt fand
im Mai die Volksabstimmung über die Grundsatzfrage einer Verfassungsänderung zur
Aufnahme Laufens statt. Nachdem der Grosse Rat diese Frage einhellig bejaht hatte,
erfolgte die Zustimmung der Bürger mit bloss 57% eher knapp, so dass der Werbeeffekt
nicht gross war. In der Folge führten die drei interessierten Nachbarkantone ihre
Informationskampagnen durch. Auf die erste Auswahlabstimmung hin, die auf Januar
1980 angesetzt wurde, empfahl ein Komitee «Ja zur besten Lösung» vorsichtig, einem
der beiden Basel den Vorzug zu geben. Dasselbe tat die CVP, während eine «Aktion
bernisches Laufental» für den Verbleib im alten Kanton eintrat. 39
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Premier canton à réagir à ce drame, le canton de Zurich a pris des mesures immédiates
en imposant la muselière et la tenue en laisse obligatoire pour quatre races de chiens
(le pitbull terrier, le staffordshire, le bull terrier et le staffordshire bull terrier). Le
canton du Valais a été le deuxième à prendre des mesures. Le Conseil d’Etat valaisan a
en effet décidé d’interdire douze races de chiens dangereux, jusqu’ici simplement
muselées, sur le territoire cantonal à partir du 1er janvier 2006. Plusieurs autres
cantons, dont Vaud, Genève, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures, ont présenté
des mesures sévères à l’égard des chiens dangereux. De son côté, le canton de Berne a
choisi de ne pas légiférer lui-même, préférant attendre d’appliquer dès que possible
un modèle fédéral. 40
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Si aucune mesure satisfaisante n’a finalement pu être adoptée au niveau fédéral d’ici la
fin de l’année sous revue, les cantons ne sont pas restés sans rien faire, puisque qu’un
certain nombre d’entre eux n’ont pas hésité à prendre des décisions ou même des
mesures concrètes à l’égard des chiens dangereux. Le canton de Fribourg a par
exemple décidé de soumettre à autorisation obligatoire la détention de chiens
dangereux, et a interdit les pitbulls et les chiens issus de croisements avec ce type de
chiens, ainsi que les bâtards issus de croisements avec des canidés soumis à
autorisation. Le canton de Zurich a prévu de soumettre la détention de chiens à des
règles plus strictes, avec notamment un examen théorique pour les propriétaires et la
souscription obligatoire de ces derniers à une assurance responsabilité civile.
Disposant déjà de législations pionnières sur les chiens dangereux, les deux Bâles se
sont résolus à durcir encore celles-ci, proposant des mesures identiques à celles du
canton de Zurich. Le Grand Conseil vaudois a, de son côté, décidé de durcir le projet
de loi du Conseil d’Etat et d’introduire une liste de chiens dangereux. A Genève, une
initiative cantonale hors partis, qui demandait l’interdiction des chiens dangereux, a
abouti au mois de mai. A la mi-août, le Conseil d’Etat genevois a décidé, suite à des
morsures d’un chien dangereux sur un bambin dans un parc public genevois début
août, de rendre obligatoire le port de la muselière pour tous les chiens se promenant
dans les parcs publics. Quant aux molosses, il a été prévu qu’il la portent partout à
l’extérieur. 41
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Öffentliche Finanzen

Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

Fast jeder dritte Kanton budgetierte für das Jahr 2001 einen Einnahmenüberschuss.
Basel, Genf, Luzern, Solothurn, Thurgau, Zug und Zürich rechneten mit schwarzen
Zahlen. Insgesamt wiesen die Voranschläge bei einem Aufwand von 60,6 Mia Fr. und
einem erwarteten Ertrag von 60 Mia einen Aufwandüberschuss von 557,5 Mio Fr. aus. Im
Vorjahr waren noch 1,5 Mia Fr. Aufwandüberschuss veranschlagt worden. 18 Kantone
legten ein besseres Budget vor als vor Jahresfrist. Schlechter dürfte die Rechnung
hingegen in den Kantonen Uri, Schwyz, Glarus, Freiburg, in beiden Appenzell, St. Gallen
und Aargau ausfallen. Dort prägten in erster Linie fiskal- und personalpolitische
Entscheide die Diskussion. Besonders prekär ist die Situation Uris, wo der
Selbstfinanzierungsgrad unter 10% fallen könnte. 42
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Für das Jahr 2004 budgetierten die Kantone Ausgaben von 69,7 Mia Fr., das sind 2,2%
(1,5 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,1 Mia und
waren mit 67,3 Mia Fr. um 1,7% höher als 2003. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern,
Luzern, Wallis und Zug. Die grössten Defizite sahen die Budgets der Kantone Tessin (277
Mio), Zürich (204 Mio), Waadt (172 Mio), Schwyz (130 Mio) und Basel-Stadt (108 Mio)
vor. 43
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Für das Jahr 2005 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,8 Mia Fr., das sind 1,6%
(1,1 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 750 Mio und
waren mit 68,1 Mia Fr. um 1,1% höher als 2004. Mit schwarzen Zahlen rechneten Aargau,
Bern, Obwalden, Solothurn und Wallis. Die grössten Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (483 Mio), Genf (290 Mio), Tessin (262 Mio), Waadt (173 Mio), Basel-Stadt
(118 Mio) und Schwyz (104 Mio) vor. 44
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Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 45
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Für das Jahr 2011 rechneten die Kantone insgesamt mit einem Defizit von 276 Mio Fr.
Dabei budgetieren 12 Kantone schwarze Zahlen mit einem Gesamtüberschuss von rund
384 Mio Fr. Das grösste Plus verzeichnet dabei der Kanton Zürich (+192 Mio Fr.), weiter
weisen die Kantone Bern (+76,5 Mio Fr.), Basel-Stadt (+45,6 Mio Fr.) und Wallis (22,6 Mio
Fr.) grössere Überschüsse aus. Praktisch ausgeglichene Budgets planen die Kantone Uri,
Waadt, Freiburg, Nid- und Obwalden, Solothurn, Thurgau, Schaffhausen und Aargau. Die
grössten Defizite sehen Genf (-175 Mio Fr), Schwyz (-136 Mio Fr.), Tessin (-133 Mio Fr.),
sowie Zug (-39,7 Mio Fr.) vor. 46
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Le canton de Bâle-Ville a été le premier canton à introduire dans sa législation une
taxe incitative sur le prix de l'électricité. En effet, le Grand Conseil a approuvé avec
une forte majorité une nouvelle loi sur l'énergie contenant cette innovation.
Concrètement, comme le prix de l'électricité est amené à baisser, les autorités ont
décidé d'utiliser cette baisse pour mettre en place une taxe incitative. La facture des
consommateurs restera la même et la différence entre le tarif et le prix payé
constituera la taxe incitative. Cette dernière sera intégralement redistribuée l'année
suivante aux consommateurs en tant que bonus. Pour les entreprises, ce bonus
permettra d'abaisser les charges salariales. Cette nouvelle loi constitue un contre-
projet à l'initiative populaire cantonale «Canton énergie 2000», déposée en 1992,
réclamant une taxe incitative sur l'électricité. Le comité du nord-ouest de la Suisse
contre l'énergie nucléaire a déclaré qu'il retirait son initiative suite à l'acceptation de
cette nouvelle loi sur l'énergie. 47
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Kernenergie

Dans les cantons de Bâle-ville et Bâle-campagne, deux initiatives visant chacune à
interdire le transit de camions et de trains transportant des matières radioactives ont
été lancées. 48
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Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Das Übergewicht, das Zürich und Genf als Flugverkehrsplätze besitzen, gibt im Bereich
der übrigen schweizerischen Grossstädte Anlass zu Bemühungen, die Luftverbindungen
der eigenen Region zu verbessern. In den Kantonen Waadt und Bern zeitigten solche
Bestrebungen, die insbesondere von Kreisen des Tourismus und der Industrie gefördert
wurden, neue Flugplatzprojekte, da die bestehenden Anlagen für einen erweiterten
Verkehr nicht zu genügen vermöchten. Gegen diese Projekte wandte sich vor allem die
Bevölkerung der betroffenen Gegenden, wobei der Fluglärm und der Verlust an
Kulturland geltend gemacht wurde; ausserdem wurde gegen die angestrebte staatliche
Unterstützung die angespannte Finanzlage ins Feld geführt. In der Waadt wurde die vom
Grossen Rat 1965 beschlossene und durch das fakultative Referendum angefochtene
Staatsbeteiligung an einem Charterflugplatz bei Etagnières Ende Januar in der
Volksabstimmung mit Zweidrittelmehr verworfen; eine Beeinträchtigung erfuhr die
Vorlage auch durch die nachträgliche Veröffentlichung einer negativen Stellungnahme
des Genfer Staatsrates Ruffieux, durch die das offizielle Argument, Genf befürworte
eine Entlastung seines Flughafens vom Charterverkehr, entkräftet wurde. Die
waadtländischen Bemühungen um einen neuen Flugplatz wurden allerdings nicht
aufgegeben. Für das bernische Projekt eines Flughafens bei Rosshäusern für Linien-
und Charterverkehr wurde im Juli an das VED ein Konzessionsgesuch eingereicht.
Gegenkundgebungen veranlassten die Regierung, die sich dem Projekt gewogen zeigte,
eine genaue Prüfung der Frage zuzusagen. (Die Flugplatzfrage spielte auch im
Wahlkampf um das Berner Stadtpräsidium eine Rolle, wobei der siegreiche
sozialdemokratische Kandidat eine zurückhaltendere Stellung einnahm.) Auch in
Baselstadt kam es zu einer erfolgreichen Referendumsbewegung; sie galt der
Beteiligung des Kantons an einer Kapitalerhöhung der Balair, einer eng mit der Swissair
verbundenen Gesellschaft, die neben dem Flugplatzdienst Charter- und Linienflüge
übernommen hat und über die der Kanton eine bessere Berücksichtigung seiner
Linienverkehrsbedürfnisse durch die Swissair erreichen sollte. (Die Verwerfung erfolgte
mit 9'717: 6'495 Stimmen.) Bei den Gegnern erregte namentlich ein vermehrtes
Engagement des Staates in der Luftverkehrswirtschaft Bedenken. 49
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Ende 1986 lief für die Kantone die Frist ab, innert welcher sie dem Bund ihre Richtpläne
für eine zweckmässige Nutzung des Bodens hätten abliefern sollen. Nachdem schon die
vom Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) eingeräumten fünf Jahre für die
Richtplanerstellung nur von drei Kantonen (GR, SO, ZH) eingehalten worden waren,
konnten in der zweijährigen Verlängerung einzig die Pläne von Baselstadt, Nidwalden,
Schwyz, Thurgau und Uri genehmigt werden. Der Bundesrat zeigte sich jedoch
nachsichtig gegenüber den säumigen Kantonen ; eine weitere formelle Fristerstreckung
dürfte aber aus rechtlichen und politischen Gründen kaum mehr gewährt werden. Um
das ackerfähige Kulturland, die sogenannten Fruchtfolgeflächen, planerisch zu sichern,
revidierte der Bundesrat die Verordnung zum RPG. Entgegen der ursprünglichen
Absicht verzichtete er – dem Vernehmlassungsverfahren Rechnung tragend – auf eine
einheitliche Regelung der Ausnahmebewilligung für Bauten ausserhalb der Bauzone; die
Verordnung beschränkt sich somit zur Hauptsache auf die Sicherung der
Fruchtfolgeflächen. Bis spätestens Ende 1987 müssen die Kantone im Rahmen ihrer
Richtplanung das ackerfähige Kulturland nach einheitlichen Kriterien detailliert
ermitteln, wobei die ursprünglich vorgesehene Fläche von 450'000 ha nur noch als
Richtwert dient. Sodann werden die entsprechenden Bundesämter auf dem
Verhandlungsweg mit den Kantonen die Grundlagen bereinigen, worauf der Bundesrat
in einem für jeden Kanton verbindlichen Sachplan den Mindestumfang der
Fruchtfolgeflächen und deren definitive Aufteilung auf die Kantone beschliessen wird.
Eine vom Nationalrat 1985 für erheblich erklärte Motion Loretan (fdp, AG) strebt neben
dem verstärkten Schutz des Kulturlandes die Gewährleistung der effektiven
Uberbaubarkeit von Bauzonen an; die kleine Kammer lehnte jedoch eine entsprechende
Revision des RPG ab und überwies den Vorstoss nur als Postulat. 50
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Umweltschutz

Naturschutz

Um den Postulaten des Heimatschutzes für die Erhaltung von wertvollen Gebäuden
und Ortsbildern konsequenter nachkommen zu können, erliessen die Kantone Basel-
Stadt und Genf Heimatschutzgesetze. Diese Gesetze scheinen allerdings F. Weber
zuwenig weit zu gehen, hat er doch gerade diese beiden Grossstädte als erste Objekte
seiner neu gegründeten Vereinigung «Helvetia nostra» ausgewählt: mittels
Verfassungsinitiativen sollen in diesen Städten Abbruchverbote und Sanierungspläne
durchgesetzt werden. Nur durch ein Zufallsmehr erhielt die Regierung von Basel freie
Hand für die mit Argumenten des Heimatschutzes begründete bauliche Sanierung von
40 Altstadthäusern; die opponierende Linke rechtfertigte ihre Haltung mit Bedenken
gegen die Entstehung teurer Luxuswohnungen. Die Basler Stimmbürger sprachen sich
im weiteren nach einer heftigen Kampagne deutlich gegen die Errichtung eines
Grosskaufhauses aus, welche eine massive bauliche Umgestaltung des historischen
Marktplatzes mit sich gebracht hätte. Beim «Schweizer Heimatschutz» bemühte sich
die teilweise erneuerte Verbandsleitung um eine Neudefinition der Zielvorstellungen.
Frische Impulse erhofft man sich von der eingeleiteten Entwicklung in Richtung auf eine
Politik, die sich vermehrt mit der Erhaltung einer lebensfreundlichen Umwelt befasst,
wobei die bis anhin betriebenen Denkmalschutzaktivitäten nur noch ein Teilgebiet
unter anderen wären. 51
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Gewässerschutz

Quatre ans après la fin du délai fixé dans la loi sur la protection des eaux (LEaux) pour
l'assainissement des tronçons à débit résiduel en aval des prises d’eau concédées
avant 1992, seuls trois quarts des prélèvements d'eau ont été assainis. En 2014,
l'enquête de l'OFEV révélait la lenteur des cantons concernés – tous les cantons
exceptés Schaffhouse, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures – dans l'exécution de
la tâche. Le Conseil fédéral avait donc exhorté les autorités compétentes de remplir
leur obligation. Seuls Genève et Bâle-Ville ont respecté le délai. Les cantons de Soleure
et d'Uri y sont parvenus avec deux ans de retard. Pour les autres cantons, les travaux
d'assainissement sont encore en cours. Parmi les mauvais élèves figurent le Valais, le
Jura et Appenzell Rhodes Extérieures. Depuis 2014, ils ont toutefois accéléré la
cadence. Actuellement, le Valais doit encore procéder à un tiers des 250 prélèvements
restants, et le canton des Grisons à un quart. La Confédération espère la fin de
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l'assainissement d'ici 2018. 52

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Pour sa part, le parlement de Bâle-Ville a adopté en première lecture une loi
extrêmement sévère interdisant toute fécondation en dehors du ventre de la mère.
Suivant en cela d'autres exemples, la clinique gynécologique de la ville de Berne a
décidé la fermeture de sa banque de spermes. Si certains cantons défendent des
positions restrictives, d'autres, à l'instar de celui d'Argovie, se dotent de lois sur la
santé plus libérales, autorisant l'insémination artificielle et la fécondation in vitro mais
interdisant toute manipulation génétique. Avec l'élaboration de lois et règlements
cantonaux relatifs à la fécondation artificielle se pose la question de savoir qui des
cantons ou de la Confédération est habilité à légiférer et, partant, à édicter des normes
pénales dans ce domaine. 53
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Interessant war die Entwicklung in einzelnen Kantonen deshalb, weil hier die
Bevölkerung erstmals die Gelegenheit erhalten wird, ihre Meinung zur Gentechnologie
an der Urne kundzutun. Der Basler Grosse Rat verabschiedete ein sehr restriktives
Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin und unterstellte es mit knapper Mehrheit dem
obligatorischen Referendum. Im Kanton Thurgau wurde von einem Initiativkomitee
bestehend aus EVP, GP, LdU und Nationalrepublikanischer Aktion Thurgau eine Gen-
Initiative eingereicht, die jegliche gentechnologischen Eingriffe in die menschlichen
Keimbahnen und damit ins Erbgut verhindern will. 54
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In Baselstadt konnte sich erstmals der Souverän in einer Abstimmung direkt zur
Fortpflanzungstechnologie äussern. In der Annahme, das Bundesgericht werde sich
nach Vorliegen eines positiven Volksentscheides mit der Unterstützung eines Rekurses
schwerer tun als 1989 im Fall des Kantons St. Gallen, hatte der Grosse Rat im Vorjahr
beschlossen, das neue, sehr restriktive Gesetz über die Reproduktionsmedizin dem
obligatorischen Referendum zu unterstellen. Das neue Gesetz, welches nur noch die
künstliche Befruchtung im Mutterleib mit den Samenzellen des künftigen sozialen
Vaters erlaubt, wurde mit 62.5 Prozent Ja-Stimmen überraschend deutlich
angenommen. Nachdem das Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerden gegen die
restriktive Regelung im Kanton St. Gallen gutgeheissen hatte, will die Regierung sowohl
die IvF wie auch die Befruchtung mit dem Samen eines Fremdspenders wieder
zulassen. Die neue Gesetzesvorlage ist nur noch in einem Punkt restriktiv, es sollen
nämlich nur Ehepaare von der künstlichen Befruchtung Gebrauch machen können. Im
weiteren geniessen Samenspender keine Anonymität mehr, das Kind hat das Recht,
über seine Abstammung Auskunft zu erhalten. 55
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Das umstrittene Biotechnikum wird nun doch nicht in Basel gebaut. Trotz vorliegender
Baubewilligung gab Ciba-Geigy bekannt, sie habe sich angesichts der anhaltenden
Opposition von WWF und «Basler Appell gegen die Gentechnologie» für einen
alternativen Standort im benachbarten Elsass entschieden. Die Umweltorganisationen
und ein Teil der SP kritisierten diesen Entscheid heftig, da damit in allernächster Nähe
der Basler Bevölkerung eine nicht ungefährliche Anlage entstehe, deren
Sicherheitsüberprüfung nun den Schweizer Behörden entzogen sei. Die bürgerlichen
Parteien ihrerseits beschuldigten die Linke und die Grünen, durch ihre beharrliche
Verweigerungsstrategie genau dies provoziert und ausserdem dem Werkplatz Schweiz
enorm geschadet zu haben. 56
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Nach dem Willen seiner Regierung sollte Basel-Stadt ein kantonales Gesetz über die
biomedizinische Forschung am Menschen erhalten. Gemäss dem Entwurf sollten alle
Versuche mit Menschen bewilligungspflichtig sein und von einer Ethikkommission
abgesegnet werden. Damit wollte die Basler Regierung einerseits den Schutz des
Menschen verbessern, anderseits den Forschungsstandort Basel stärken, da die
Pharmaindustrie, welche ohnehin die strengen Normen der USA, der EU und Japans
übernehmen muss, darauf angewiesen ist, dass in der Schweiz durchgeführte
Prüfungsverfahren für die ethische Unbedenklichkeit von Forschungsvorhaben
möglichst bald auch im Ausland anerkannt werden. Wegen grundsätzlicher Bedenken,
sowohl von liberaler wie von grüner Seite, vor allem aber mit Verweis auf die
anstehende Gesetzgebungsarbeit des Bundes trat der grosse Rat aber auf die Vorlage
gar nicht ein. 57
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Suchtmittel

Dennoch bekundeten einzelne Kantone grosse Schwierigkeiten mit der Finanzierung,
insbesondere auch, da sich die Krankenkassen weigerten, einen Beitrag an die Projekte
auszurichten, obgleich sie vom BAG dazu aufgefordert worden waren. Vor allem in
Kantonen, welche für grössere Ausgaben das Finanzreferendum kennen, stellte sich die
Frage, wie die vielfach umstrittenen Versuche einer Volksabstimmung entzogen werden
könnten. In Bern entschloss man sich schliesslich dazu, die Projekte in einzelne
Vorlagen aufzusplitten, um damit unter der für das Finanzreferendum massgeblichen
Grenze zu bleiben. In Basel-Stadt wies der anbegehrte Kredit nur die Nettobelastung
des Kantons aus und blieb damit ebenfalls unterhalb der Referendumslimite. 58
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Die Akzeptanz für die Überlebenshilfe an die Drogenkranken wächst in der Bevölkerung
immer mehr. Im Kanton Basel-Stadt konnten sich die Stimmbürger erstmals zur
medizinisch kontrollierten Drogenabgabe äussern, da gegen diese das Referendum
ergriffen worden war. 65.6 Prozent der Stimmenden erteilten den Versuchen grünes
Licht. In der Stadt Schaffhausen nahm das Stimmvolk – wenn auch nur knapp – eine
Vorlage zur Schaffung eines Fixerraumes an. 59
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Die Kantone Basel-Stadt und Solothurn beantragten beim BAG, versuchsweise in
ausgewählten Strafanstalten Heroin an Häftlinge abgeben zu dürfen. Das BAG erteilte
dem weltweit einmaligen Projekt grünes Licht und auch Bundesrätin Dreifuss stellte
sich ausdrücklich hinter das brisante Vorhaben. Ab Mitte Jahr wurden daraufhin in der
solothurnischen Strafanstalt Oberschöngrün Heroinprogrammplätze geschaffen, wobei
die Bedingungen zur Teilnahme gleich definiert wurden wie in den Drogenversuchen
des Bundes. Auch dieses Projekt wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. 60
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Ein sehr knappes Ergebnis erzielte der Kanton Basel-Stadt, wo die Befürworter eines
weitgehenden Rauchverbotes mit nur 2874 Stimmen Vorsprung siegten. Erlaubt sind
hier nur unbediente Fumoirs. Etwas eindeutiger war das Ergebnis im Kanton Zürich, wo
56,6% der Stimmenden die Volksinitiative „Schutz vor Passivrauchen“ guthiessen. Hier
sind abgetrennte Raucherräume ebenfalls erlaubt. Ein Gegenvorschlag des Kantonsrats,
der Restaurants mit höchstens 35 Plätzen vom Verbot ausnehmen wollte, lehnte die
Zürcher Stimmbevölkerung ab. Eine Niederlage mussten die Befürworter des
Nichtraucherschutzes im Kanton Nidwalden hinnehmen. Hier sagte die
Stimmbevölkerung zwar Ja zu einem Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Gaststätten
sind aber davon ausgenommen. Sie müssen lediglich deklarieren, ob Rauchen erlaubt
ist oder nicht. 61
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Als erster Kanton führte St. Gallen auf Jahresbeginn die Feuerwehr-Dienstpflicht auch
für Frauen ein. Wer den Dienst nicht leistet, muss eine Ersatzabgabe bezahlen, wobei
Ehepaare nur einfach belastet werden. In Basel-Stadt nahm das Stimmvolk eine analoge
Änderung des Feuerwehrgesetzes an, während dies im Kanton Solothurn an der Urne
abgelehnt wurde. 62
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Trotz der erwähnten Skepsis sind auf kantonaler wie überkantonaler Ebene grössere
Reformvorhaben im Gange. So liess die Innerschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz
Schulpflegen, Eltern und Lehrer auffordern, ihre Wünsche und Vorstellungen für eine
Neugestaltung der Primarschule mitzuteilen; eine vor allem aus Betroffenen
zusammengesetzte Kommission erhielt den Auftrag, aus der Fülle der
widersprüchlichen Äusserungen Leitideen zu entwickeln. In Basel-Stadt hatte eine vom
Erziehungsdepartement eingesetzte Arbeitsgruppe Modelle für eine allgemeine
Orientierungsstufe nach dem vierten Primarschuljahr vorgelegt, worauf ein
hauptsächlich aus Linkskreisen gebildetes Komitee eines dieser Modelle zum
Gegenstand eines Volksbegehrens machte, um es in die öffentliche Diskussion zu
bringen. Auch in Bern laufen die Reformbemühungen auf verschiedenen Ebenen. Die
Regierung liess sich vom Grossen Rat beauftragen, bis 1983 Grundsätze für eine
Gesamtüberprüfung aller Bildungsgesetze vorzulegen. Aber ähnlich wie in Basel wurde
hier ebenfalls der Initiativweg beschritten: ein Begehren der äussersten Linken zielt auf
die Einführung einer gemeinsamen Beobachtungsstufe im fünften und sechsten
Schuljahr und längerfristig auch auf die Zusammenfassung der verschiedenen
Schultypen in den obersten obligatorischen Schuljahren. 63
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Noch radikaler wurde die Forderung nach einem Wettbewerb zwischen Privat- und
Staatsschulen durch den Basler Landesring erhoben. Ein «Bildungsgutschein» soll eine
umfassende Freizügigkeit eröffnen, wodurch Privatschulen für ihre Besucher kostenlos
würden. Der Idee wurden in der katholischen Innerschweiz, wo mehrere kirchliche
Bildungsinstitute angesiedelt sind, einige Sympathien entgegengebracht. Auch in Genf
wurde eine Initiative für die freie Schulwahl lanciert, die für Eltern, die ihre Kinder in
eine Privatschule schicken wollen, einen Abbau der finanziellen Belastung fordert. 64
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In Basel wird ab dem Schuljahr 2003/2004 in allen Volksschulen bis zum 7. Schuljahr in
Blockzeiten unterrichtet. Damit wird Basel-Stadt der erste Deutschschweizer Kanton
mit einer derart umfassenden Blockzeitenregelung. Im Kanton Basel-Land fand das
Prinzip der Blockzeiten ebenfalls Eingang ins neue Bildungsgesetz, doch kann den
Gemeinden erlaubt werden, davon Ausnahmen zu machen. 65
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Ende November fand im Kanton Basel-Landschaft die erste Volksabstimmung über die
freie Schulwahl statt. Das Ergebnis fiel überraschend deutlich aus, die Initiative wurde
mit 79% der Stimmen abgelehnt. Allerdings wird der Staatsbeitrag für private Schulen
von 2000 auf 2500 Fr. pro Schüler und Jahr erhöht. Die Stimmbürger hiessen einen
entsprechenden Gegenvorschlag gut. Der Verein Elternlobby liess sich von diesem
Misserfolg nicht beirren und verfolgte das Anliegen der freien Schulwahl in den übrigen
Kantonen weiter. 66
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Dans plusieurs cantons, tels que ceux de Berne, Fribourg, Valais, Soleure, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne, des modifications aux niveaux de l’enseignement des langues
étrangères ont été lancées par le Plan d’études romand (PER) et le Lehrplan 21. Il s’agit
donc d’apprendre l’allemand ou le français, dès la 3ème primaire, et d’introduire
l’anglais en 5ème primaire. L’objectif est d’améliorer les connaissances en anglais,
idiome international, tout en maintenant en priorité l’apprentissage d’une langue
étrangère nationale, afin de promouvoir la multiculturalité suisse. Néanmoins, ce projet
a soulevé de nombreuses inquiétudes. Beaucoup d’enseignants ont estimés qu’il était
voué à l’échec, s’il n’était pas doté de moyens supplémentaires. 67
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Hochschulen

Auch die kantonalen Hochschulen der deutschen Schweiz besitzen – im Unterschied
zu denjenigen des welschen Landesteils – noch keine umfassenden Rechtsgrundlagen,
die der Entwicklung seit den 60er Jahren Rechnung tragen. Zwei Anliegen stehen bei
den laufenden Bemühungen im Vordergrund: auf seiten der Behörden eine Straffung
und Rationalisierung der Organisation, auf seiten der Studenten- und
Assistentenorganisationen dagegen ein Ausbau der Mitbestimmung. In Basel-Stadt
führten langjährige Vorbereitungen zu einem Scherbenhaufen. Der von der Regierung
1971 eingebrachte Gesetzesentwurf war von einer Parlamentskommission umgearbeitet
worden; das Ergebnis, das eine leichte Verstärkung der Universitätsleitung mit
beschränkten Mitbestimmungsrechten der Studenten und des Mittelbaus verband,
stiess im Grossen Rat sowohl auf eine Links– wie eine Rechtsopposition. Es kam zu
einem Patt, in welchem die Mehrzahl der Ratsmitglieder überhaupt keine Stellung
bezog, was die Präsidentin zu einem negativen Stichentscheid veranlasste. Eine von den
Progressiven Studenten 1972 eingereichte Initiative, die insbesondere ein
Universitätsparlament mit paritätischer Vertretung der Dozenten, der Studenten und
der Öffentlichkeit verlangte, wurde an den Urnen mit nahezu vier Fünfteln der Stimmen
verworfen. In Zürich legte die Regierung zur 1978 eingereichten CVP–Initiative einen
Gegenentwurf vor, der sich auf eine Verstärkung des Rektorats und eine Regelung der
Vertretungsrechte im Senat (Anerkennung der provisorisch eingeführten
Mitwirkungskompetenzen) konzentriert und damit den studentischen Anliegen weniger
weit entgegenkommt. Auch in Bern nahm die Exekutive einen neuen Anlauf, um vor
allem die Leitungsorganisation der Universität zu straffen. Die Vernehmlassung ergab
aber noch starke Meinungsverschiedenheiten; der Studentenrat beschloss, seine
Forderungen in einem Volksbegehren zu formulieren. 68
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Dans de nombreux cantons (Vaud, Zurich et Fribourg), les lois relatives au
fonctionnement et au statut des hautes écoles sont en voie de révision, voire même
ont été révisées (Bâle, Berne et Neuchâtel). Relevant de la philosophie de la nouvelle
gestion publique, les différentes réformes visent toutes à accroître l'autonomie des
universités. Celles-ci jouiront d'une grande marge de manoeuvre sous plus d'un aspect.
Dans le domaine financier, elles se verront attribuer des enveloppes budgétaires dont
elles pourront disposer à leur guise pour réaliser certains objectifs fixés par les
autorités politiques. Les hautes écoles devraient également bénéficier de plus de
liberté sur le plan du fonctionnement interne ainsi que du point de vue de la politique
d'engagement du personnel, à l'exception de la nomination des professeurs qui restera
de la compétence des exécutifs cantonaux. Principaux bénéficiaires de ce transfert de
compétences, les rectorats verront leur pouvoir de décision s'accroître
substantiellement, et ce notamment au détriment du corps professoral. Les différentes
réformes prévoient presque toutes la création d'organes de surveillance: équivalents
académiques des conseils d'administration, ces nouvelles structures, composées de
membres extérieurs à l'université, seront compétentes notamment pour définir les
grandes lignes de développement de l'institution. 69
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Die Regierungen der Kantone Aargau und Solothurn unterzeichneten Ende Jahr eine
Absichtserklärung zur Schaffung einer gemeinsamen, auf den Raum Aarau-Olten
konzentrierten FHS der Bereiche Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und
Soziale Arbeit. In seinem Genehmigungsentscheid von 1998 hatte der Bund die
Fachhochschulprojekte Aargau, Solothurn und beider Basel zu einer Fachhochschule
zusammengefasst und die vier Kantone zu einer sinnvollen Form der interkantonalen
Zusammenarbeit im FH-Verbund Nordwestschweiz (FHNWCH) mit gemeinsamer
Trägerschaft verpflichtet. Die Kantone Aargau und Solothurn eröffneten eine
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Vernehmlassung zu den Grundsätzen der geplanten Kooperation, die in einem von den
Kantonsparlamenten zu genehmigenden Trägerschaftsvertrag münden sollte. Hingegen
blieb eine weitergehende Zusammenarbeit mit den beiden Basler Kantonen noch offen.
Denn trotz gut 30 gemeinsam umgesetzten bzw. angelaufenen Projekten der FHNWCH,
dank welchen die Einhaltung der Vorgaben des Bundes gesichert schien, bestanden auf
politischer Ebene unterschiedliche Vorstellungen einer gemeinsamen Trägerschaft.
Dabei nahmen Basel-Land und Basel-Stadt gegenüber dem offensiven Vorpreschen des
Kantons Aargau eine eher bremsende Haltung ein. Mit Enttäuschung war in Basel zur
Kenntnis genommen worden, dass der Bundesrat das Gesuch um Anerkennung des
Hauptstudiengangs für Angewandte Informatik an der FHS beider Basel (FHBB)
abgelehnt hatte. Demgegenüber stimmten die Basler Kantonsparlamente für eine
Erweiterung der FHBB um den Bereich Gestaltung, womit sie erneut den Aargau mit
seinen Fusionsvorschlägen abblitzen liessen. Regionale Empfindlichkeiten und das
Vorantreiben je eigener Prestigeprojekte boten das ganze Jahr über Anlass zu
emotional geführten Diskussionen. Die SP-Kantonalparteien aller vier Kantone setzten
sich für eine Stärkung der Zusammenarbeit ein und verlangten mittels Vorstössen eine
gemeinsame Pädagogische FHS. 70

Die Universität Basel machte zügig voran mit der Umsetzung der Bologna-Deklaration.
Nachdem schon auf das Wintersemester 2000/01 das dreistufige System (Bachelor,
Master, Doktorat) in den auf diesen Zeitpunkt neu eingerichteten Pflegewissenschaften
eingeführt worden war, erfolgte auf das Wintersemester 2002/03 erstmals an einer
Schweizer Universität die Umstellung in den gesamten Naturwissenschaften sowie im
Bereich Sport. 2003 soll „Bologna“ auf die wirtschaftswissenschaftliche, juristische und
geisteswissenschaftliche Fakultät ausgedehnt werden. Erleichtert wird die Umsetzung
in Basel durch eine überwiegend positive Einstellung der Studierenden gegenüber dem
Bologna-System. Der gesamtschweizerische „Verband der Schweizerischen
StudentInnenschaft“ (VSS) und die aus dem Dachverband ausgetretene Genfer
Studentenkonferenz äusserten demgegenüber nach wie vor grosse Vorbehalte gegen
„Bologna“, da sie in der vorgesehenen Strukturänderung die Gefahr einer Verschulung
der Studien und eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit sehen. 71

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.06.2002
MARIANNE BENTELI

In Basel wurde der Aufbau eines ETH-Instituts für Systembiologie geplant – mit
Federführung bei der ETH Zürich, welcher das neue Grossinstitut später auch als
Departement angegliedert werden soll. Ein Entscheid der SUK über ein entsprechendes
vom Kanton Basel-Stadt eingereichtes Subventionsgesuch war noch hängig. Die beiden
Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land hatten im Sommer des
Berichtsjahres ihren jeweiligen Parlamenten je 10 Mio Fr. als Anschubfinanzierung für
die Aufbauphase des Instituts beantragt. Insgesamt werden 80 Mio Fr. für den Aufbau
zwischen 2004 und 2007 benötigt. Ab 2008 soll dann das Institut auf die Basis eines
von Bund und Drittmitteln finanzierten jährlichen Budgetvolumens von 40 Mio Fr.
gestellt werden. Alle im Bereich der Life-Sciences engagierten Hochschulen waren
eingeladen, sich an dem Institut für Systembiologie zu beteiligen. 72

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.08.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Anfang Jahr präsentierte der Rat der Universität Basel seine Strategie für die Jahre
2005-2008. Einerseits wolle die Universität ihre Leistungen verbessern, d.h. die Life
Sciences als Schwerpunkt ausbauen (Aufbau des Institutes für Systembiologie
zusammen mit der ETHZ), dem Nachholbedarf in den Rechts- und Sozialwissenschaften
Rechnung tragen und die Modernisierung der Lehre weiterführen. Um Defizite zu
vermeiden, seien neben Kürzungen in den Fächern Theoretische Mathematik,
Kernphysik, Analytische Chemie, Pflanzenphysiologie, Ur- und Frühgeschichte sowie
Musikwissenschaften die vollständige Aufhebung der Bereiche Astronomie, Slawistik
und Erdwissenschaften notwendig; insgesamt sollen 13 Professuren eingespart resp.
umgelagert werden. Gemäss dem Präsidenten des Universitätsrates handle es sich um
die grösste Veränderung des Portfolios, die von der Universität je verlangt wurde. Die
Pläne lösten eine Protestwelle bei den Studierenden aus, worauf die Universitätsleitung
nochmals über die Bücher ging und zum Schluss kam, dass die von der Schliessung
bedrohten drei Fächer erhalten werden könnten, wenn sie mit anderen Bereichen oder
Hochschulen kooperierten. 73
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DATUM: 30.01.2004
MAGDALENA BERNATH
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Forschung

Die Ethikkommission beider Basel (EKBB) hatte ihren Entscheid zum nationalen
Forschungsschwerpunkt „Swiss Etiological Study of Adjustment and Mental Health“
(Sesam), der unter Federführung der psychologischen Fakultät der Universität Basel
steht, bekanntgegeben. Das Gremium sagte grundsätzlich „Ja“ zum Projekt, welches die
Ursachen von psychischen Erkrankungen ergründen will und zu diesem Zweck 3000
Kinder – von der Schwangerschaft bis zum Erwachsenenalter – sowie deren Familien
einer langfristigen Untersuchung unterziehen wird. Allerdings ist der Entscheid der
EKBB mit Auflagen verbunden. So wurde von den Projektverantwortlichen unter
anderem verlangt, dass sie auf DNA-Analysen bei Kindern verzichten. Solche
Untersuchungen sollen erst möglich sein, wenn die Probanden das Erwachsenenalter
erreicht haben. Sowohl die Sesam-Initianten als auch die Kritiker zeigten sich zufrieden
mit dem Entscheid der Ethikkommission. 74

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.03.2007
LINDA ROHRER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

ln etlichen Städten führte der akute Mangel an Aufführungs- und Ausstellungsräumen
zu teils heftigen politischen Auseinandersetzungen. Insbesondere klagen die Vertreter
der sogenannten «Alternativkultur» über die im Vergleich zu der etablierten, stark
subventionierten Konzert- und Theaterkultur krasse Benachteiligung durch die
öffentliche Hand. Während diese Auseinandersetzung in Zürich seit der Einrichtung der
«Roten Fabrik» abgeklungen ist und sich in Bern seit der provisorischen Öffnung der
ehemaligen städtischen Reitschule beruhigt hat, führte dieses Jahr in Basel eine
kompromisslose Politik bezüglich der alten Stadtgärtnerei zu einem gereizten Klima
und zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Ein Beschluss des Grossen Rates aus
dem Jahre 1980 verlangte die Errichtung eines Grünparks auf dem Areal der ehemaligen
Stadtgärtnerei. Die Gebäulichkeiten waren jedoch besetzt und für kulturelle Anlässe
benutzt worden, worauf das Hochbauamt als Eigentümer das Areal der
«Interessengemeinschaft Alte Stadtgärtnerei» (IGAS) als Vertreterin der Benützer für
eine befristete Zeit überliess. Mit einer Volksinitiative «Kultur- und Naturpark St.
Johann» sollten nun die alten Gärtnereigebäude der Kultur erhalten bleiben. Die linken
und grünen Parteien sowie der LdU befürworteten die Initiative, die bürgerlichen
Parteien, die DSP und die PdA empfahlen die Ablehnung. Das Volksbegehren wurde
Anfang Mai 1988 mit 56 Prozent Neinstimmen relativ knapp abgelehnt. Zahlreiche –
auch bürgerliche – Organisationen und Einzelpersonen setzten sich darauf weiterhin
für eine Kompromisslösung ein, doch der Grosse Rat drängte die Regierung, den
Volksentscheid in die Tat umzusetzen, was denn auch Ende Juni mit Polizeigewalt
geschah und zu heftigen Krawallen führte. Mehrere Ersatzangebote der Regierung
wurden von der IGAS, teilweise auch von der Regierung selbst, als ungeeignet
angesehen, worauf die «Stadtgärtnerinnen» ein ehemaliges, zum Abbruch
vorgesehenes Kino besetzten und hier trotz einer Strafklage der Eigentümerin erneut
einen funktionierenden Kulturbetrieb einrichteten. 75

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1988
LUZIUS MEYER

Sowohl der Basler Grosse Rat wie die Gemeinde Riehen sicherten dem geplanten
Beyeler-Museum ihre Unterstützung zu. Die Sammlung des Galeristen Ernst Beyeler gilt
mit ihren rund 160 Werken als eine der weltweit besten Kollektionen moderner Kunst. 76

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.06.1993
MARIANNE BENTELI

In Basel-Stadt und Bern setzte sich das Volk gegen die Sparmassnahmen der
politischen Behörden und für eine ungeschmälerte Beibehaltung des Kulturbetriebes
ein. In Basel wurde in einer Zitterpartie – und nur mit 35 Stimmen Differenz – dem
Theater eine dreijährige Verschnaufpause gegönnt, bevor es sich möglicherweise auf
eine 30%ige Reduktion der Subventionen einstellen muss. In der Bundesstadt wehrte
sich die Bevölkerung erfolgreich mit einer Petition an den Gemeinderat (Exekutive)
gegen die drohenden Budgetkürzungen im Kulturbereich. 77

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.21 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beantragte dem Grossen Rat massive
Einsparungen im Kulturbereich. Die Subventionen an die Theatergenossenschaft sollen
bis zur Spielzeit 2000/2001 um 30%, jene an die beiden Orchester um 22%
zurückgestuft werden. Der Grosse Rat stimmte grundsätzlich zu, will aber die Details
der Kürzungen im Theaterbereich von einer parlamentarischen Kommission festlegen
lassen. Andererseits beschlossen Regierung und Grosser Rat einen Investitionskredit
von 10 Mio Fr. für den Umbau einer der Muba-Hallen in eine permanente Musical-
Bühne. Dank den Einnahmen aus der Billetsteuer soll dieser Betrag innert zwei Jahren
wieder in die Staatskasse zurückfliessen. 78

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.1994
MARIANNE BENTELI

In Basel-Stadt zeigte sich die Legislative kulturfreundlicher als die Exekutive. Gegen den
ursprünglichen Antrag der Regierung milderte der Grosse Rat die für die Jahre 1996-
2001 vorgesehene Kürzung der Subventionen an den städtischen Theaterbetrieb von
30% auf 20% ab. Obgleich damit vorderhand alle drei Sparten (Theater, Oper, Ballett)
erhalten werden können, wird sich ein Leistungsabbau unter diesen Voraussetzungen
kaum vermeiden lassen. Hauptleidtragender Bereich dürfte das Ballett sein, wo der
Bestand der Truppe drastisch abgebaut und möglicherweise mittelfristig ganz aufgelöst
und durch ein Tanztheater ersetzt werden soll. Gewissermassen als Trostpflaster für die
Basler Theaterbesucher wurde demgegenüber im Herbst das private Musical-Theater
"Messe Basel" eröffnet. 79

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.12.1995
MARIANNE BENTELI

Sie einigten sich zudem auf einen neuen Abgeltungsmodus für die kulturelle
Zentrumsfunktion der Stadt Basel. Nachdem die Regierung von Basel-Land kurzfristig
die Erhebung einer Sondersteuer zugunsten des darbenden Basler Theaterbetriebs in
Erwägung gezogen hatte, beschloss sie, auf die alte Idee des Kulturprozents zu setzen,
wodurch die kulturellen Institutionen von Basel-Stadt mit einer Verdoppelung der
bisherigen Leistung auf CHF 7 bis 8 Mio. rechnen können. 80

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.12.1996
MARIANNE BENTELI

Die Kantonsregierungen von Basel-Stadt und Baselland einigten sich auf einen vom
Baselbiet vorgeschlagenen Kulturvertrag. Damit will Liestal künftig 1% seiner Einnahmen
aus der Besteuerung der natürlichen Personen, das heisst gegen CHF 7 Mio. jährlich, an
das Basler Kulturangebot zahlen. In einer im Vertrag enthaltenen Liste wurden die 16
Kulturinstitutionen genannt, die basellandschaftliches Geld erhalten sollen. Aufatmen
konnten vor allem die Basler Theater (statt CHF 1.5 Mio. neu CHF 3.5 Mio.) und die
Stiftung Basler Orchester, aber auch eine ganze Reihe kleinerer Musik-, Tanz- und
Theaterinstitutionen. Nicht berücksichtigt wurden die bildende Kunst, die Literatur und
die Museen. 81

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.11.1997
MARIANNE BENTELI

In Basel wurde Anfang April der Grundstein für ein neues Schauspielhaus gelegt. Dem
Neubau, der voraussichtlich 2002 bezugsbereit sein wird, waren jahrzehntelange
Debatten um den Standort und mehrere Debakel bei der Finanzierung vorangegangen.
1998 fällte die Kantonsregierung den definitiven Beschluss, wollte sich aber an den auf
CHF 21 Mio. geschätzten Baukosten nur mit CHF 11,5 Mio. beteiligen. Angestiftet von
einer in der Öffentlichkeit nicht genannten Privatfrau brachten ebenfalls anonym
bleiben wollende Spenderinnen (später unterstützt von Spendern, Firmen und
Institutionen) rund CHF 13,5 Mio. auf, die in die zu diesem Zweck gegründete Stiftung
«Ladies First» flossen und dem neuen Schauspielhaus zur Verfügung gestellt werden. 82

KANTONALE POLITIK
DATUM: 07.04.2000
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.21 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kirchen und religionspolitische Fragen

Den beiden jüdischen Kultusgemeinden im Kanton Bern (Bern und Biel) wurde vom
Grossen Rat der öffentlich-rechtliche Status zuerkannt, womit sie den drei bernischen
Landeskirchen gleichgestellt werden. Mit diesem Parlamentsbeschluss ist Bern nach
Basel-Stadt und Freiburg der dritte Schweizer Kanton, der Christentum und Judentum
juristisch gleichstellt. 83

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.09.1996
MARIANNE BENTELI

Sprachen

"Rüebli-Votum schwächt den Bildungsraum", titelte die Basellandschaftliche Zeitung
nach Annahme der Mundart-Initiative im Kanton Aargau und sah eine weitere Hürde
für die allfällige Schaffung eines gemeinsamen Nordwestschweizer Bildungsraumes. Im
Gegensatz zu den Kantonen Glarus und Luzern, deren Stimmbevölkerung ähnliche
Anliegen im Vorjahr versenkt hatten, sprachen sich die Aargauerinnen und Aargauer am
18. Mai 2014 für eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten aus, die Mundart als
grundsätzliche Unterrichtssprache im Kindergarten festlegt. Der Kanton Aargau reiht
sich somit hinter Zürich als zweiter Gliedstaat ein, der das Hochdeutsch gänzlich aus
dem Kindergartenalltag verbannt. Für eine gleichwertige Behandlung von Schweizer-
und Hochdeutsch hatte sich 2011 der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Nationalrat
Romano (cvp, TI) äusserte aufgrund des Aargauer Stimmentscheids die provozierenden
Fragen, ob es einer Verfassungsänderung bedürfe, damit Mundart anstelle des
Hochdeutschen den Status einer Landessprache erhalten könne und ob die
lateinischsprachigen Schulen in Zukunft Mundart unterrichten müssten, um den
nationalen Zusammenhalt zu sichern. Bundesrat Berset sah in beiderlei Hinsicht keinen
Handlungsbedarf. Erfolgreich war die Unterschriftensammlung der SVP des Kantons
Zug, die im September eine weitere kantonale Mundart-Initiative bei den Behörden
deponierte. 84

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.05.2014
MARLÈNE GERBER
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